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1 STELLUNGNAHME ZUM ERNEUERBAREN-AUSBAU-GESETZESPAKET 

Dieses Dokument enthält die Stellungnahme zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket der Fronius International GmbH. 

1.1 Stellungnahmen zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz Entwurf 

Die jeweiligen Änderungen in der Spalte „Änderungsvorschlag“ sind fett gedruckt, wenn es sich um textliche Änderungen handelt. Bei allgemeinen Änderungen 

wurde auf den Fettdruck verzichtet. 

Falls kein Paragraf angeführt ist, handelt es sich um eine allgemeine Stellungnahme. 

Paragraf Originaltext Änderungsvorschlag Begründung/Information/Offene Fragen 

9 Die Erzeugung von Strom aus er-
neuerbaren Quellen kann nach 
Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen durch Marktprä-
mie gefördert werden. 

Überschusseinspeisung muss erhal-
ten bleiben. 

Es ist wichtig, dass alle Anlagen auch als Überschusseinspeiseanlagen 
ausgeführt und gefördert werden können. 

10 (1) 
10 (2) 

(1) neu errichteten Photovoltaik-
anlagen mit einer Engpassleistung 
von mehr als 20 kWpeak sowie Er-
weiterungen von Photovoltaikan-
lagen um eine Engpassleistung 
von mehr als 20 kWpeak 
(2) Eine Förderung durch Markt-
prämie wird dem Betreiber einer 
Anlage nur gewährt, wenn die An-
lage gemäß Abs. 1 an das österrei-
chische öffentliche Elektrizitäts-
netz angeschlossen, ferngesteuert 
regelbar und mit einem Lastpro-
filzähler oder unterhalb der 
Grenze des § 17 Abs. 2 ElWOG 

(1) neu errichteten Photovoltaikan-
lagen mit einer Engpassleistung von 
mehr als 20 kWpeak sowie Erweite-
rungen von Photovoltaikanlagen 
um eine Engpassleistung von mehr 
als 20 kWpeak 
(2) Eine Förderung durch Marktprä-
mie wird dem Betreiber einer An-
lage nur gewährt, wenn die Anlage 
gemäß Abs. 1 an das österreichi-
sche öffentliche Elektrizitätsnetz 
angeschlossen, ferngesteuert regel-
bar und mit einem Lastprofilzähler 
oder unterhalb der Grenze des § 17 

Durch wen soll die Anlage ferngesteuert werden? Bitte um Definition. 
 

 Um am Markt teilzunehmen, muss die Anlage nicht fernge-
steuert regelbar sein. Jedoch kann die ferngesteuerte Rege-
lung für die Teilnehmer ein (Markt-)Vorteil sein. 

 Die ferngesteuerte Regelbarkeit erhöht die Investitionskosten 
der Anlage, wodurch die Investitionsentscheidung eher für 
den Investitionszuschuss (anstatt der Marktprämie) getroffen 
wird und somit ungleiche Rahmenbedingungen für die zwei 
Förderschienen geschaffen werden. Deswegen sollte die 
Grenze auf 500 kW gesetzt werden (ab 500 kW besteht nur 
noch die Möglichkeit für die Förderung mittels Marktprämie). 

 In TOR E (Technische und Organisatorische Richtlinien Erzeu-
ger) wird definiert, dass Typ B Anlagen (Anlagen ≥ 250 kW und 
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2010 mit einem intelligenten 
Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 
ElWOG 2010 ausgestattet ist. 
 

Abs. 2 ElWOG 2010 mit einem intel-
ligenten Messgerät gemäß § 7 Abs. 
1 Z 31 ElWOG 2010 ausgestattet ist. 
 
Ferngesteuert regelbar soll ein 
Kann-Kriterium für Anlagen < 500 
kW sein. 
Um den Anforderungen der fernge-
steuerten Regelbarkeit zu entspre-
chen ist es ausreichend, wenn die 
Einspeiseleistung oder die Erzeu-
gungsleistung in 4 Stufen geregelt 
wird.  
Die Fernsteuerung kann unabhän-
gig von den Fernsteuerungsanfor-
derungen der Netzbetreiber reali-
siert werden. 

< 35 MW) fernsteuerbar sein müssen, wobei bis 1 MW nur vier 
Stufen gefordert sind. 

 Die ferngesteuerte Regelbarkeit muss sich auf die Einspeise-
leistung beziehen, damit eine Eigenverbrauchsoptimierung 
stattfinden kann. Würde die Anlagenleistung direkt geregelt 
werden, würde dies den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit de-
zentraler Photovoltaikanlagen verringern. 

 

15 [….]mindestens sechs aufeinan-
derfolgenden Stunden negativ ist, 
verringert sich die Marktprämie 
für den gesamten Zeitraum, in 
dem der Stundenpreis negativ ist, 
auf null. 

[….]mindestens zwölf aufeinander-
folgenden Stunden negativ ist, ver-
ringert sich die Marktprämie für den 
gesamten Zeitraum, in dem der 
Stundenpreis negativ ist, auf null. 

Ein Wert größer 12 Stunden ist anzusetzen, da ansonsten die sichere 
Wirtschaftlichkeitsrechnung gefährdet ist. 
 

15 [….]mindestens sechs aufeinan-
derfolgenden Stunden negativ ist, 
verringert sich die Marktprämie 
für den gesamten Zeitraum, in 
dem der Stundenpreis negativ ist, 
auf null. 

[….]mindestens sechs aufeinander-
folgenden Stunden negativ ist, ver-
ringert sich die Marktprämie für 
den gesamten Zeitraum, in dem der 
Stundenpreis negativ ist, auf null, 
ausgenommen Anlagen < 500 kW. 

Hier muss eine Ausnahme für Anlagen < 500 kW geschaffen werden. 
Diese Anlagen werden vorwiegend von KMU errichtet und betrieben, 
dessen Hauptgeschäft nicht in der Energieproduktion und –vertrieb 
liegt sondern sie sind vorwiegend Produktions-, Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe. Diesen Betrieben würde die sichere wirtschaftliche 
Planbarkeit und Betrieb der Photovoltaikanlagen entzogen, wenn die 
Marktprämie bei negativen Preisen nicht ausgezahlt wird. Damit der 
Ausbau der Photovoltaik an KMU-Dächern nicht verhindert wird und 
die potenziellen Dachflächen genutzt werden, muss die Marktprämie 
in Höhe des anzulegenden Wertes ausgezahlt werden 
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22 
32 

§ 22. (1) Bieter haben bei der EAG-
Förderabwicklungsstelle eine Si-
cherheitsleistung zu erlegen, 
durch die die Zahlung von Pönalen 
gemäß § 28 gesichert wird.  
(2) Die Sicherheitsleistung gemäß 
Abs. 1 unterteilt sich in  
1. eine Erstsicherheit, die bei Ge-
botsabgabe zu entrichten ist, und  
2. eine Zweitsicherheit, die im 
Falle eines Zuschlags spätestens 
am zehnten Werktag nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zu-
schlages zusätzlich zu der Erstsi-
cherheit zu entrichten ist.  
(3) Der Erlag der Sicherheitsleis-
tung hat durch  
1. Einzahlung auf ein von der EAG-
Förderabwicklungsstelle bekannt-
zugebendes Konto oder  
2. Übergabe einer entsprechen-
den abstrakten Bankgarantie eines 
Kreditinstitutes gemäß § 1 Abs. 1 
Bankwesengesetz (BWG), BGBl. 
Nr. 532/1993, zugunsten der EAG-
Förderabwicklungsstelle  
zu erfolgen. Im Fall der Einzahlung 
auf das Konto der EAG-Förderab-
wicklungsstelle muss der Betrag 
der Erstsicherheit bis zum Gebots-
termin und der Betrag der Zweitsi-
cherheit spätestens bis zum Ablauf 

§ 22. (1) Bieter haben bei der EAG-
Förderabwicklungsstelle eine Si-
cherheitsleistung zu erlegen, ausge-
nommen Anlagen < 500 kW, durch 
die die Zahlung von Pönalen gemäß 
§ 28 gesichert wird.  
(2) Die Sicherheitsleistung gemäß 
Abs. 1 unterteilt sich in  
1. eine Erstsicherheit, die bei Ge-
botsabgabe zu entrichten ist, und  
2. eine Zweitsicherheit, die im Falle 
eines Zuschlags spätestens am zehn-
ten Werktag nach der öffentlichen 
Bekanntgabe des Zuschlages zusätz-
lich zu der Erstsicherheit zu entrich-
ten ist.  
(3) Der Erlag der Sicherheitsleistung 
hat durch  
1. Einzahlung auf ein von der EAG-
Förderabwicklungsstelle bekanntzu-
gebendes Konto oder  
2. Übergabe einer entsprechenden 
abstrakten Bankgarantie eines Kre-
ditinstitutes gemäß § 1 Abs. 1 Bank-
wesengesetz (BWG), BGBl. Nr. 
532/1993, zugunsten der EAG-För-
derabwicklungsstelle  
zu erfolgen. Im Fall der Einzahlung 
auf das Konto der EAG-Förderab-
wicklungsstelle muss der Betrag der 
Erstsicherheit bis zum Gebotstermin 
und der Betrag der Zweitsicherheit 

Die Zahlung von Sicherheitsleistungen verkompliziert die Förderab-
wicklung und erschwert für den Anlagenbauer die notwenigen Schritte 
in der Anlagenplanung und -umsetzung, da dieser die Sicherheitsleis-
tung vorstrecken muss oder vorab vom Kunden einfordern muss. Zu-
sätzlich wird der Verkaufsprozess erschwert und ist für den Kunden 
nicht verständlich. Um diese zusätzlichen Hürden zu entfernen ist es 
erforderlich, dass die Sicherheitsleistungen für Anlagen < 500 kW ent-
fallen. Eine Sicherstellung damit die Anlage tatsächlich gebaut wird, 
kann auch mittels der verpflichtenden Einreichung der Netzzusage ab-
gesichert werden, da diese Projekte schon ein einem sehr fortgeschrit-
ten Stadium sind. Zusätzlich ist die Administration der Sicherheitsleis-
tungen ein zusätzlicher Aufwand für die EAG-Förderabwicklungsstelle. 
Dieser Aufwand reduziert sich ebenfalls beim Entfall der Sicherheits-
leistungen für Anlagen < 500 kW. 
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des zehnten Werktages nach der 
öffentlichen Bekanntgabe der Zu-
schlagserteilung auf dem Konto 
der EAG-Förderabwicklungsstelle 
gutgeschrieben sein.  
(4) Die Sicherheitsleistung gemäß 
Abs. 3 Z 1 ist von der EAG-Förder-
abwicklungsstelle treuhändig zu 
verwahren, bis die Voraussetzun-
gen zur Rückgabe oder der voll-
ständigen oder teilweisen Einbe-
haltung vorliegen. Eine Verzinsung 
zugunsten des Bieters erfolgt 
nicht. 
 
§ 32. (1) Die Höhe der Erstsicher-
heit errechnet sich aus der Gebots-
menge multipliziert mit 5 Euro pro 
kWpeak.  
(2) Die Höhe der Zweitsicherheit 
errechnet sich aus der Gebots-
menge multipliziert mit 45 Euro 
pro kWpeak.  
(3) Die Sicherheitsleistung kann für 
mehrere Anlagen und für mehrere 
Gebote gemeinsam erlegt werden. 
 

spätestens bis zum Ablauf des zehn-
ten Werktages nach der öffentli-
chen Bekanntgabe der Zuschlagser-
teilung auf dem Konto der EAG-För-
derabwicklungsstelle gutgeschrie-
ben sein.  
(4) Die Sicherheitsleistung gemäß 
Abs. 3 Z 1 ist von der EAG-Förderab-
wicklungsstelle treuhändig zu ver-
wahren, bis die Voraussetzungen 
zur Rückgabe oder der vollständigen 
oder teilweisen Einbehaltung vorlie-
gen. Eine Verzinsung zugunsten des 
Bieters erfolgt nicht. 
 
§ 32. (1) Die Höhe der Erstsicherheit 
errechnet sich aus der Gebots-
menge multipliziert mit 5 Euro pro 
kWpeak.  
(2) Die Höhe der Zweitsicherheit er-
rechnet sich aus der Gebotsmenge 
multipliziert mit 45 Euro pro 
kWpeak.  
(3) Die Sicherheitsleistung kann für 
mehrere Anlagen und für mehrere 
Gebote gemeinsam erlegt werden. 
 

23 (2) Die EAG-Förderabwicklungsstelle 
hat die zulässigen Gebote nach 
der Höhe des Gebotswertes, be-
ginnend mit dem niedrigsten Ge-
botswert, aufsteigend zu reihen. 
Bei gleichem Gebotswert ist dem 

Die EAG-Förderabwicklungsstelle 
hat die zulässigen Gebote nach der 
Höhe des Gebotswertes, in den je-
weiligen Kategorien, beginnend 
mit dem niedrigsten Gebotswert, 
aufsteigend zu reihen. Bei gleichem 

Hier müssen Kategorien für PV-Anlagen eingeführt werden, da sonst 
Freiflächen und sehr große Aufdachanlagen einen Vorteil gegenüber 
kleineren Anlagen haben werden und die Größen nicht vergleichbar 
sind.  Eine gleichmäßige Aufteilung des Förderbudgets auf die 3 Kate-
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Gebot mit der geringeren Gebots-
menge der Vorzug zu geben. Bei 
gleichem Gebotswert und gleicher 
Gebotsmenge entscheidet das 
Los, es sei denn, die Reihenfolge 
ist für die Zuschlagserteilung nicht 
entscheidend. Die Reihung der 
Gebote ist zu dokumentieren. 

Gebotswert innerhalb einer Kate-
gorie ist dem Gebot mit der gerin-
geren Gebotsmenge der Vorzug zu 
geben. Bei gleichem Gebotswert 
und gleicher Gebotsmenge inner-
halb einer Kategorie entscheidet 
das Los, es sei denn, die Reihen-
folge ist für die Zuschlagserteilung 
nicht entscheidend. Die Reihung 
der Gebote ist zu dokumentieren. 

gorien (B-D) wird ebenfalls gefordert. Falls eine Kategorie nicht voll-
ausgeschöpft wird, wird das restliche Förderbudget auf die anderen 
Kategorien gleichmäßig aufgeteilt. 
A: < 20 kW (entfällt hier) 
B: > 20 bis 100 kW 
C: > 100 bis 500 kW 
D: > 500 kW 

10 (1) 
10 (2) 

(1) neu errichteten Photovoltaik-
anlagen mit einer Engpassleistung 
von mehr als 20 kWpeak sowie Er-
weiterungen von Photovoltaikan-
lagen um eine Engpassleistung 
von mehr als 20 kWpeak 
(2) Eine Förderung durch Markt-
prämie wird dem Betreiber einer 
Anlage nur gewährt, wenn die An-
lage gemäß Abs. 1 an das österrei-
chische öffentliche Elektrizitäts-
netz angeschlossen, ferngesteuert 
regelbar und mit einem Lastpro-
filzähler oder unterhalb der 
Grenze des § 17 Abs. 2 ElWOG 
2010 mit einem intelligenten 
Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 
ElWOG 2010 ausgestattet ist. 
 

Im Falle der Abregelung durch den 
Netzbetreiber muss der Netzbe-
treiber die nicht eingespeiste Ener-
gie in Höhe der fiktiven Einspeise-
menge vergüten. 

Wie hoch ist die Marktprämie, wenn die Anlage vom Netzbetreiber ab-
geregelt wird? Wie wird die nichteingespeiste Energie berechnet? 
Dies gehört im Gesetz verankert und definiert. 

31 (1) Das Ausschreibungsvolumen für 
Photovoltaikanlagen beträgt jähr-
lich mindestens 700 000 kWpeak, 
[….] 

Das Ausschreibungsvolumen für 
Photovoltaikanlagen beträgt jähr-
lich mindestens 700 000 kWpeak, in 
den Jahren 2021 bis 2022, ab dem 

Das Ausschreibungsvolumen sollte sich ab dem Jahr 2023 am erfor-
derlichen PV Ausbau 2020 – 2030 nach PV Austria richten damit die 
Ausbauziele und Klimaziele erreicht werden. 
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Jahr 2023 soll das Ausschreibungs-
volumen sukzessive erhöht wer-
den. 
2023 – 750 MW 
2024 – 900 MW 
2025 – 1050 MW 
2026 – 1200 MW 
2027 – 1350 MW 
2028 – 1500 MW 
2029 – 1600 MW 
2030 – 1700 MW 

 
Abbildung 1: PV-Zubau in Österreich 2010 – 2019 und erforderlicher 
Ausbau 2020 -2030 (Quelle: PV Austria) 
 
 
 

31 § 31 (2) Ausschreibungen für Pho-
tovoltaikanlagen sind von der 
EAG-Förderabwicklungsstelle zu-
mindest zweimal jährlich durchzu-
führen. Die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Techno-
logie hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort mit 
Verordnung die Gebotstermine 
unter Angabe des für einen Ge-
botstermin jeweils zur Verfügung 
stehenden Ausschreibungsvolu-
mens festzulegen. 
 

§ 31 (2) Ausschreibungen für Photo-
voltaikanlagen sind von der EAG-
Förderabwicklungsstelle zumindest 
viermal jährlich durchzuführen. Die 
Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innova-
tion und Technologie hat im Einver-
nehmen mit der Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort mit Verordnung die Ge-
botstermine unter Angabe des für 
einen Gebotstermin jeweils zur Ver-
fügung stehenden Ausschreibungs-
volumens festzulegen. 
 

Damit die Auslastung der Anlagenplaner und – errichter kontinuierli-
cher ist und damit der Zulauf zu den Förderterminen besser verteilt 
wird, sind mindestens 4 Ausschreiungstermine pro Jahr anzustreben. 
Das Förderbudget muss gleichmäßig auf die 4 Ausschreibungstermine 
aufgeteilt werden.  
 

31 
 
55 

§ 31. (1) Das Ausschreibungsvolu-
men für Photovoltaikanlagen be-
trägt jährlich mindestens 700 000 

§ 31. (1) Das Ausschreibungsvolu-
men für Photovoltaikanlagen be-
trägt jährlich mindestens 700 000 

Durch die Förderung mittels Investitionszuschüsse ist ein größeres 
Wachstumspotenzial vorhanden und dieses Potenzial soll auch voll 
ausgeschöpft werden. Dies erfordert eine Erhöhung der Fördergelder 

Abbildung 1: PV-Zubau in Österreich 2010 – 2019 und erforderlicher Ausbau 2020 -2030 (Quelle: PV Austria) 
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kWpeak, vorbehaltlich allfälliger 
Kürzungen gemäß § 7 oder 23 Abs. 
3. 
§ 55 (3) Die jährlichen Fördermittel 
für Investitionszuschüsse gemäß 
Abs. 1 und 2 betragen mindestens 
60 Millionen Euro, vorbehaltlich 
allfälliger Kürzungen gemäß § 7 o-
der § 54 Abs. 5, und werden ge-
trennt nach folgenden Kategorien 
vergeben: 
1. Kategorie A: Förderung bis 20 
kWpeak mit und ohne Stromspei-
cher,  
2. Kategorie B: Förderung > 20 
kWpeak bis 100 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher,  
3. Kategorie C: Förderung > 100 
kWpeak bis 500 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher. 
 

kWpeak, vorbehaltlich allfälliger 
Kürzungen gemäß § 7 oder 23 Abs. 
3. 
§ 55 (3) Die jährlichen Fördermittel 
für Investitionszuschüsse gemäß 
Abs. 1 und 2 betragen mindestens 
100 Millionen Euro, vorbehaltlich 
allfälliger Kürzungen gemäß § 7 oder 
§ 54 Abs. 5, und werden getrennt 
nach folgenden Kategorien verge-
ben: 
1. Kategorie A: Förderung bis 20 
kWpeak mit und ohne Stromspei-
cher,  
2. Kategorie B: Förderung > 20 
kWpeak bis 100 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher,  
3. Kategorie C: Förderung > 100 
kWpeak bis 500 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher. 
 

für den Investitionszuschuss. Deswegen ist eine Erhöhung des Investi-
tionsförderungsvolumens von 60 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro durch-
zuführen. Wenn ab dem Jahr 2023 die Fördermenge von 700 000 
kWpeak steigt, dann muss ab diesem Jahr auch das Förderbudget für 
die Investitionsförderung aliquot steigen. Derzeit wird mit 46 Mio. 
Euro gefördert. Dies Entspricht einer Förderung in Höhe von 150 MW 
installierter Photovoltaik-Leistung und 60 MWh Speicher. Um die Aus-
bauziele zu erreichen, muss das Investitionsförderungsvolumen er-
höht werden. Das neue Volumen von 100 Mio. Euro muss gleichmäßig 
auf die 3 Kategorien (A-C) aufgeteilt werden. 
 

33 Für Photovoltaikanlagen auf Frei-
flächen gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 lit. 
c verringert sich die Höhe des Zu-
schlagwertes um einen Abschlag 
von 30%. 

Für Photovoltaikanlagen auf Freiflä-
chen gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 lit. c ver-
ringert sich die Höhe des Zuschlag-
wertes um einen Abschlag von X%. 

Der Abschlag sollte den Kostenunterschied zwischen Freifläche und 
Aufdachanlagen widerspiegeln.  
Der Aufschlag wird von den Bietern im Gebot eingepreist (das Gebot 
wird um den Abschlag erhöht) und deswegen werden die Bieter nicht 
weniger erhalten. Der Abschlag ändert nur die Reihung innerhalb der 
Gebote. Um keine Technologie zu bevorzugen bzw. zu benachteili-
gen, muss der Abschlag den tatsächlichen Kostenunterschied zwi-
schen den einzelnen Technologien entsprechen. 

45 (2) 
 
23 (2) 
 

45 (2): Die Anträge sind nach dem 
Zeitpunkt ihres Einlangens bei der 
EAG-Förderabwicklungsstelle zu 

 Ist mit der Behandlung in § 45 (2) das reine Abarbeiten der Gebote 
gemeint oder auch der Förderzuschlag? Falls es der Förderzuschlag 
wäre, dann stünde dies im Widerspruch mit § 23 (2). 

37/SN
-58/M

E
 X

X
V

II. G
P - Stellungnahm

e zu E
ntw

urf (elektr. überm
ittelte V

ersion)
7 von 22

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 8 von 22 
 

 reihen und in der Reihenfolge ih-
res Einlangens zu behandeln. Un-
vollständige Anträge sind unter 
Rangverlust nicht zu berücksichti-
gen, wobei der Antragsteller von 
diesem Umstand schriftlich in 
Kenntnis zu setzen ist. 
 
23 (2): Die EAG-Förderabwick-
lungsstelle hat die zulässigen Ge-
bote nach der Höhe des Gebots-
wertes, beginnend mit dem nied-
rigsten Gebotswert, aufsteigend 
zu reihen. Bei gleichem Gebots-
wert ist dem Gebot mit der gerin-
geren Gebotsmenge der Vorzug 
zu geben. Bei gleichem Gebots-
wert und gleicher Gebotsmenge 
entscheidet das Los, es sei denn, 
die Reihenfolge ist für die Zu-
schlagserteilung nicht entschei-
dend. Die Reihung der Gebote ist 
zu dokumentieren. 

53 [….] (siehe Entwurf) Rückzahlung der OeMAG Investi-
tonsförderung 

Es muss geklärt werden, ob die OeMAG Investitionsförderung beim 
Wechsel zur Marktprämie (aliquot) zurückgezahlt werden muss oder 
nicht. 

53 (3) Anträge auf Förderung durch 
Marktprämie sind binnen einem 
Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bei der EAG-För-
derabwicklungsstelle über das 
von der EAG-Förderabwicklungs-

Anträge auf Förderung durch Markt-
prämie sind binnen drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bei der EAG-Förderabwicklungs-
stelle über das von der EAG-Förder-
abwicklungsstelle einzurichtende 

Es wird eine Zeit dauern bis alle Endkunden von dem Wechselbe-
scheid wissen und auch tatsächlich wechseln. 
 
Zusätzlich wären hier einige Beispielrechnung wünschenswert, damit 
der Kunde weiß ob der Förderwechsel sinnvoll ist. 
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stelle einzurichtende elektroni-
sche Antragssystem einzubringen. 
§ 44 ist auf diese Anträge mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an-
stelle der Projektbeschreibung 
mit Angaben zur Erfüllung der 
Fördervoraussetzungen und ei-
nem Kosten-, Zeit und Finanzie-
rungsplan gemäß § 44 Z 4 eine Ko-
pie des Fördervertrages sowie 
eine Eigenerklärung, dass der An-
tragsteller Betreiber der Anlage 
ist, beizulegen 
23 von 89 
sind. Unvollständige Anträge sind 
nicht zu berücksichtigen, wobei 
der Antragsteller von diesem Um-
stand schriftlich in Kenntnis zu 
setzen ist. 

elektronische Antragssystem einzu-
bringen. § 44 ist auf diese Anträge 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
anstelle der Projektbeschreibung 
mit Angaben zur Erfüllung der För-
dervoraussetzungen und einem Kos-
ten-, Zeit und Finanzierungsplan ge-
mäß § 44 Z 4 eine Kopie des Förder-
vertrages sowie eine Eigenerklä-
rung, dass der Antragsteller Betrei-
ber der Anlage ist, beizulegen 
23 von 89 
sind. Unvollständige Anträge sind 
nicht zu berücksichtigen, wobei der 
Antragsteller von diesem Umstand 
schriftlich in Kenntnis zu setzen ist. 

55 (2) Verfügt die Anlage gemäß Abs. 1 
über einen Stromspeicher von 
mindestens 0,5 kWh pro kWpeak 
installierter Engpassleistung, kann 
bis zu einer Speicherkapazität von 
50 kWh pro Anlage zusätzlich ein 
Investitionszuschuss gewährt wer-
den. 

 Die Regelung, dass der Speichereinbau nur in Kombination mit einer 
PV-Erweiterung möglich ist, sollte beibehalten werden. 
Der nachträgliche Speichereinbau, kann auch zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen, zu dem keine Förderung mehr für den wirtschaftli-
chen Betrieb notwendig ist. Somit bleibt mehr Fördergeld für den PV-
Ausbau im Fördertopf. 

55 (2) Verfügt die Anlage gemäß Abs. 1 
über einen Stromspeicher von 
mindestens 0,5 kWh pro kWpeak 
installierter Engpassleistung, kann 
bis zu einer Speicherkapazität von 
50 kWh pro Anlage zusätzlich ein 

 Die maximale Speicherkapazität für den Investitionszuschuss muss 
bei 50 kWh bleiben. Größere Speicher würden enorm viel Fördergeld 
benötigen. Dieses Geld fehlt dann für die PV-Förderung und gefähr-
det die Erreichung der Ausbauziele. Zusätzlich ist die europäische 
Wertschöpfung bei Speichersystemen sehr gering. 
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Investitionszuschuss gewährt wer-
den. 

55 (3) 
55 (6) 

Die jährlichen Fördermittel für In-
vestitionszuschüsse gemäß Abs. 1 
und 2 betragen mindestens 60 
Millionen Euro, vorbehaltlich all-
fälliger Kürzungen gemäß § 7 oder 
§ 54 Abs. 5, und werden getrennt 
nach folgenden Kategorien verge-
ben: 
1. Kategorie A: Förderung bis 20 
kWpeak mit und ohne Stromspei-
cher, 
2. Kategorie B: Förderung > 20 
kWpeak bis 100 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher, 
3. Kategorie C: Förderung > 100 
kWpeak bis 500 kWpeak mit und 
ohne Stromspeicher. 
 
Der Förderwerber hat im Förder-
antrag den Förderbedarf in Euro 
pro kWpeak anzugeben. Förder-
anträge, die innerhalb der Ein-
reichfrist eines Fördercalls bei der 
EAG-Förderabwicklungsstelle ein-
langen, werden je Kategorie nach 
der Höhe des bei der Antragstel-
lung angegebenen Förderbedarfs, 
beginnend mit dem niedrigsten 
Förderbedarf pro kWpeak, ge-
reiht. Bei gleichem Förderbedarf 

 Kategorie A und B sollen von der Reihung nach den Geboten ausge-
nommen werden. Somit wird die Komplexität in der Einreichung re-
duziert und vereinfacht den Vertragsabschluss zwischen Installateur 
und Kunden. Hier sollte das Kriterium für den Zuschlag der Einrei-
chungszeipunkt sein. 
Für jede Kategorie werden per Verordnung fixe Fördersätze veröf-
fentlicht. 
 
Dies begründet sich durch nachstehende Punkte: 

 Falls der Antrag erneut eingebracht werden muss, da kein Zu-
schlag in der letzten Ausschreibung erzielt wurde, führt dies zu 
einem unnötigen, zusätzlichen Aufwand. 

 Diese Anlagen werden vorwiegenden von Privaten und KMU 
beauftragt. Diese Gruppe hat zu wenig Wissen über die rich-
tige Höhe des Investitionszuschusses und somit steigt der Be-
ratungsaufwand seitens des Installateurs. 

 Fixe Fördersätze sind planbar und leicht verständlich. 
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pro kWpeak entscheidet der Zeit-
punkt der Antragstellung. Über-
steigt der im Antrag angegebene 
Förderbedarf pro kWpeak den 
höchstzulässigen Fördersatz, ist 
der Antrag auszuscheiden. 

55 (5) § 55 (5) Fördercalls haben zumin-
dest dreimal jährlich zu erfolgen. 
Sie sind unter Angabe der je Kate-
gorie und Fördercall zur Verfügung 
stehenden Mittel mit Verordnung 
gemäß § 58 festzulegen und auf 
der Internetseite der EAG-Förder-
abwicklungsstelle bekanntzuma-
chen. Die Frist zur Einreichung der 
Anträge darf zwei Wochen nicht 
unterschreiten. 
 

§ 55 (5) Fördercalls haben zumin-
dest viermal jährlich zu erfolgen. Sie 
sind unter Angabe der je Kategorie 
und Fördercall zur Verfügung ste-
henden Mittel mit Verordnung ge-
mäß § 58 festzulegen und auf der In-
ternetseite der EAG-Förderabwick-
lungsstelle bekanntzumachen. Die 
Frist zur Einreichung der Anträge 
darf zwei Wochen nicht unterschrei-
ten. 
 

Damit die Auslastung der Anlagenplaner und –errichter kontinuierli-
cher ist und damit der Zulauf zu den Förderterminen besser verteilt 
wird, sind mindestens 4 Ausschreiungstermine pro Jahr anzustreben. 
Das Förderbudget muss gleichmäßig auf die 4 Ausschreibungstermine 
aufgeteilt werden.  
 

55 (7) Die Höhe des Investitionszuschus-
ses bestimmt sich für Photovolta-
ikanlagen aus dem angegebenen 
Förderbedarf pro kWpeak und für 
Stromspeicher aus dem durch 
Verordnung festgelegten fixen 
Fördersatz und ist mit maximal 
30% des unmittelbar für die Er-
richtung oder Erweiterung erfor-
derlichen Investitionsvolumens 
(exklusive Grundstückskosten) be-
grenzt, wobei bei der Auszahlung 
für Freiflächenanlagen gemäß 
Abs. 1 Z 3 ein Abschlag von 30% 
gilt […] 

Für Photovoltaikanlagen auf Freiflä-
chen gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 lit. c ver-
ringert sich die Höhe des Zuschlag-
wertes um einen Abschlag von X%. 

Der Abschlag sollte den Kostenunterschied zwischen Freifläche und 
Aufdachanlagen widerspiegeln.  
Der Aufschlag wird von den Bietern im Gebot eingepreist (das Gebot 
wird um den Abschlag erhöht) und deswegen werden die Bieter nicht 
weniger erhalten. Der Abschlag ändert nur die Reihung innerhalb der 
Gebote. Um keine Technologie zu bevorzugen bzw. zu benachteili-
gen, muss der Abschlag den tatsächlichen Kostenunterschied zwi-
schen den einzelnen Technologien entsprechen. 
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55 (7) [….] und für gebäudeintegrierte 
Anlagen und besonders innova-
tive Projekte mit Verordnung ge-
mäß § 58 ein Zuschlag von bis zu 
30% vorgesehen werden kann. 
[….] 

Definition von innovativen Projek-
ten 

Da der Begriff innovative Projekte im Gesetzesentwurf nicht definiert 
ist, muss eine Definition niedergeschrieben werden. 

55 (7) [….] und für gebäudeintegrierte 
Anlagen und besonders innova-
tive Projekte mit Verordnung ge-
mäß § 58 ein Zuschlag von bis zu 
30% vorgesehen werden kann. 
[….] 

[….] und für besonders innovative 
Projekte mit Verordnung gemäß § 
58 ein Zuschlag von bis zu 30% vor-
gesehen werden kann. [….] 

Wer entscheidet über die Höhe des Zuschlages? 

55 (1) Die Neuerrichtung und Erweite-
rung einer Photovoltaikanlage 
kann bis zu 500 kWpeak Engpass-
leistung einer Anlage durch Inves-
titionszuschuss gefördert werden, 
wenn die Anlage [….] 

Die Neuerrichtung und Erweiterung 
einer Photovoltaikanlage kann bis 
zu 500 kWpeak Engpassleistung ei-
ner Anlage sowie und Maßnahmen 
zur Erhöhung der Eigenverbrauchs-
quote von Anlagen bis 20 kW 
durch Investitionszuschuss geför-
dert werden, wenn die Anlage [….] 

Es müssen Anreize geschaffen werden, dass der Eigenverbrauch er-
höht wird. Dadurch wird das Netz entlastet und die Energie wird vor 
Ort verbraucht. Es sollten alle Maßnahmen zur Erhöhung des Eigen-
verbrauches mittels eines eigenen Förderbudgets gefördert werde 
wie z.B. Geräte für aktives Energiemanagement, Ansteuerung von 
Verbrauchern und Wallboxen. 
 
Diese Förderung darf auf keinen Fall den Ausbau der PV verhindert 
bzw. verlangsamen. 

55 (1)  Sind Grundstückspachtkosten för-
derfähig 

Es muss eindeutig geklärt werden, ob Pachtkosten von Grundstücken 
förderfähig sind 

69 (5) Reduziert sich bei Endverbrau-
chern, die auf der Netzebene 5 o-
der 6 angeschlossen sind, die be-
zogene Strommenge für zumin-
dest drei Monate um mehr als 
80% der in den vergangenen 
sechs Monaten durchschnittlich 
bezogenen Strommenge, sind, so-
fern keine Einspeisung erfolgt, für 
den Zeitraum des reduzierten 

 Hier ist nicht klar was ferngesteuert sein soll. Erzeuger, Verbraucher, 
Ein-/Ausschalten? 
Zusätzlich ist nicht klar wer diese Fernsteuerung durchführen kann 
(Netzbetreiber?). 
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Strombezugs, höchstens jedoch 
für neun Monate, nur 20% der je-
weilig anfallenden Erneuerbaren-
Förderpauschale zu entrichten. 
Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme dieser Reduktion ist, dass 
die Anlagen ferngesteuert regel-
bar und mit einem Lastprofilzäh-
ler 

74 (2) [….]Die Teilnahme an einer Erneu-
erbare-Energie-Gemeinschaft ist 
freiwillig und offen, im Fall von 
Privatunternehmen darf die Teil-
nahme nicht deren gewerbliche o-
der berufliche Haupttätigkeit sein. 

 Bitte um Definition der beruflichen Haupttätigkeit 
 

75 (1) Innerhalb einer Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaft müssen die 
Verbrauchsanlagen der Mitglieder 
oder Gesellschafter mit den Er-
zeugungsanlagen über ein Nieder-
spannungs-Verteilnetz und den 
Niederspannungsteil der Transfor-
matorstation (Lokalbereich) oder 
über das Mittelspannungsnetz 
und die Mittelspannungs-Sam-
melschiene im Umspannwerk (Re-
gionalbereich) im Konzessionsge-
biet eines Netzbetreibers verbun-
den sein. Die Durchleitung von 
Energie aus Erzeugungsanlagen o-
der Speichern zu Verbrauchsanla-
gen unter Inanspruchnahme der 

 Statt der Einteilung auf Basis der Netzebenen, wäre die Einteilung 
aufgrund der geografischen Entfernung wäre sinnvoller. Da sonst 
Teilnehmer der Erneuerbaren Energie Gemeinschaft bei der Netzpla-
nung mitreden und mitbestimmen wollen. Zusätzlich könnten bereits 
bestehende Erneuerbaren Energie Gemeinschaften zerstört werden, 
wenn aufgrund der Netz Umstrukturierung ein Niederspannungsab-
zweiger aufgetrennt wird. 
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Netzebenen 1 bis 4, ausgenom-
men die Mittelspannungs-Sam-
melschiene im Umspannwerk, o-
der durch Netze anderer Netzbe-
treiber ist unzulässig. 

75 – 77 [….] (siehe Entwurf) Zu komplex, die Komplexität und die 
bürokratischen Hürden in der Um-
setzung und Betrieb sollten redu-
ziert werden. Z.B. die Gründung ei-
ner eigenen Organisation. 

Da die Komplexität und die bürokratischen Hürden zu hoch sein, wer-
den viele potenzielle Projekte nicht umgesetzt werden. Hier sollte 
man die Umsetzung so einfach wie möglich machen und die Komple-
xität reduzieren. 

75 – 77 [….] (siehe Entwurf) Verteilung von Strom durch grünen 
Wasserstoff 

Ist im Rahmen der Erneuerbaren Energie Gemeinschaften die Vertei-
lung von Strom durch grünem Wasserstoff möglich? 
Im Zuge der Erneuerbaren Energie Gemeinschaft muss die Speiche-
rung von Elektrizität in Form von Wasserstoff möglich sein. 

75 – 77 [….] (siehe Entwurf) Pacht von Anlagen Können Anlagen zur Stromerzeugung und –speicherung auch gepach-
tet werden und dann an der Erneuerbaren Energie Gemeinschaft teil-
nehmen? 

75 – 77 [….] (siehe Entwurf) Zweigstellen von Großunternehmen Dürfen Zweigstellen von Großunternehmen (z.B. Tankstelle, Büro von 
EVU) auch an einer Erneuerbaren Energie Gemeinschaft teilnehmen? 
Diese Zweigstellen könnten potenzielle Dachflächen zur Verfügung 
stellen und hätten auch einen Verbrauch während der Sonnenstun-
den. 

75 – 77 [….] (siehe Entwurf) Erzeugungsanlagen Erzeugungsanlagen sollten sowohl von der EEG als auch von deren 
Mitgliedern betrieben werden können. 

u.a. 54 
(6) 

Bundesministerin Bundesminister/in Nicht, dass es bei einem Wechsel der Bundesministerin zu einem 
Bundesminister die Förderungen nicht mehr ausgezahlt werden dür-
fen. 

10 (2) 
54 (1) 

Eine Förderung durch Marktprä-
mie wird dem Betreiber einer An-
lage nur gewährt, wenn die An-
lage gemäß Abs. 1 an das österrei-
chische öffentliche Elektrizitäts-
netz angeschlossen, ferngesteuert 

Der Einbau eines intelligenten Mess-
system darf keine Fördervorausset-
zung sein. Der Einbau kann inner-
halb einer definierten Übergangs-
frist nach Inbetriebnahme erfolgen. 

Der Roll-out der intelligenten Messgeräte bzw. Lastprofilzähler muss 
schnell vorangetrieben werden, damit die Förderung und somit der 
Ausbau der Photovoltaik nicht behindert wird. Da der Einbau der intel-
ligenten Messgeräte bzw. Lastprofilzähler nicht im Verantwortungsbe-
reich des Anlagenbesitzer/-erbauers liegt sondern beim Netzbetreiber 
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regelbar und mit einem Lastpro-
filzähler oder unterhalb der 
Grenze des § 17 Abs. 2 ElWOG 
2010 mit einem intelligenten 
Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 
ElWOG 2010 ausgestattet ist. 
 
Auf Antrag können Anlagen und 
Stromspeicher gemäß den §§ 55, 
56 und § 57, die an das öffentliche 
Elektrizitätsnetz oder Bahnstrom-
netz angeschlossen und mit ei-
nem Lastprofilzähler oder unter-
halb der Grenze des § 17 Abs. 2 
ElWOG 2010 mit einem intelligen-
ten Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 
31 ElWOG 2010 ausgestattet sind, 
in Form eines Investitionszuschus-
ses gefördert werden. 

liegt, ist  die Vorschreibung für den verpflichtenden Einbau eines intel-
ligenten Messgerätes bzw. Lastprofilzählers bei Inbetriebnahme keine 
Voraussetzung für die Förderung. Der Einbau kann auch innerhalb ei-
ner definierten Frist ab Inbetriebnahme erfolgen. 
 

10 (2) 
10 (3) 

Eine Förderung durch Marktprä-
mie wird dem Betreiber einer An-
lage nur gewährt, wenn die Anlage 
gemäß Abs. 1 an das österreichi-
sche öffentliche Elektrizitätsnetz 
angeschlossen, ferngesteuert re-
gelbar und mit einem Lastpro-
filzähler oder unterhalb der 
Grenze des § 17 Abs. 2 ElWOG 
2010 mit einem intelligenten 
Messgerät gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 
ElWOG 2010 ausgestattet ist. 
 

Es muss eine gesetzliche Verpflich-
tung des Netzbetreibers zu Herstel-
lung von virtuellen Zählpunkten ge-
schaffen werden. 

Um die vorhandenen Dachflächen zu nutzen, werden viele Photovol-
taikanlagen in Zukunft erweitert werden (müssen). Da nur die Erzeu-
gungsmengen aus der Erweiterung gefördert werden, bedarf es eines 
virtuellen Zählpunktes. Für die Zuteilung eines virtuellen Zählpunktes 
gibt es keine ausreichende gesetzliche Grundlage. Diese Grundlage 
muss geschaffen werde, damit die Anlagenerweiterungen nicht ver-
hindert/behindert werden. 
Zusätzlich muss der Begriff „virtueller Zählpunkt“ in den Begriffsdefi-
nitionen verankert werden. 
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Bei Anlagenerweiterungen wer-
den nur die aus der im Förderver-
trag vereinbarten Engpassleistung 
der Anlagenerweiterung resultie-
renden Erzeugungsmengen oder 
die im Fördervertrag vereinbarten 
aus der Erhöhung des Regelar-
beitsvermögens resultierenden Er-
zeugungsmengen gefördert. 
 

  Leasing und Contracting Modelle 
möglich? 

  
 Im Entwurf findet sich kein Hinweis auf Leasing / Contrac-

ting Business Modelle  
o Sind diese zukünftig möglich bzw. gewünscht?  
o Können diese an den Fördermöglichkeiten teilnehmen?  
o 700 MW Zubau pro Jahr ist ohne Finanzierungsoptionen nicht 

darstellbar  
 

  Aufholbedarf bei erneuerbaren Ga-
sen 

 Möglichst rasche, konkrete Maßnahmen um erneuerbare 
Gase, insbesondere erneuerbaren Wasserstoff ins Energiesys-
tem zu integrieren: 

o Anschubfinanzierung von Anlagen die grünen Wasserstoff 
herstellen und für die Betankung von Brennstoffzellenfahrzeu-
gen und/oder zur saisonalen Speicherung und Rückverstro-
mung zur Verfügung stellen. Berücksichtigung von Lösungen 
die Produkte mit österreichischer Wertschöpfung enthal-
ten. Durch diese heimische Marktaktivierung können zukünf-
tige Exportmärkte erschlossen werden.  

o Ausbauziele für erneuerbare-Wasserstoff-Lösungen sollten 
definiert werden. Dabei ist es wichtig, dass dabei die Mehr-
werte hinsichtlich Sektorkopplung, Wertschöpfung, Arbeits-
plätze und Resilienz von regionalen, dezentralen und verbrau-
chernahen Lösungen beachtet werden. 
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  Aufholbedarf bei dezentraler Sekto-
renkopplung 

 Es sollte mehr Anreize geben, dass erneuerbarer Strom primär 
dort genutzt wird wo er erzeugt wird.   

o Dies führt zu hohem Wirkungsgrad und dazu, dass weniger 
Überschuss ins Netz eingespeist wird (weniger Notwendigkeit 
zum Netzausbau).   

o Vor allem kann PV-Strom auf Gebäuden für elektrische Ver-
braucher im Gebäude, zur vor-Ort Wärmeerzeugung (z.B. mit-
tels Wärmepumpen) und zur Betankung von batterieelektri-
schen Fahrzeugen genutzt werden.  

 

5 14. „Erneuerbaren-Förderbeitrag“ 
jenen Beitrag, der von allen an das 
öffentliche Elektrizitätsnetz ange-
schlossenen Endverbrauchern, mit 
Ausnahme von Pumpspeicher-
kraftwerken und den Endverbrau-
chern gemäß § 68, zu leisten ist 
und der anteiligen Abdeckung der 
Aufwendungen der EAG-Förderab-
wicklungsstelle gemäß § 65 dient; 
15. „Erneuerbaren-Förderpau-
schale“ jenen Beitrag in Euro pro 
Zählpunkt, der von allen an das öf-
fentliche Elektrizitätsnetz ange-
schlossenen Endverbrauchern, mit 
Ausnahme von Pumpspeicher-
kraftwerken und den Endverbrau-
chern gemäß § 68, zu leisten ist 
und der Abdeckung der Investiti-
onszuschüsse nach dem 2. Teil die-
ses Gesetzes sowie der anteiligen 
Abdeckung der Aufwendungen 

14. „Erneuerbaren-Förderbeitrag“ 
jenen Beitrag, der von allen an das 
öffentliche Elektrizitätsnetz ange-
schlossenen Endverbrauchern, mit 
Ausnahme von Speicherkraftwer-
ken und den Endverbrauchern ge-
mäß § 68, zu leisten ist und der an-
teiligen Abdeckung der Aufwendun-
gen der EAG-Förderabwicklungs-
stelle gemäß § 65 dient; 
15. „Erneuerbaren-Förderpau-
schale“ jenen Beitrag in Euro pro 
Zählpunkt, der von allen an das öf-
fentliche Elektrizitätsnetz ange-
schlossenen Endverbrauchern, mit 
Ausnahme von Speicherkraftwer-
ken und den Endverbrauchern ge-
mäß § 68, zu leisten ist und der Ab-
deckung der Investitionszuschüsse 
nach dem 2. Teil dieses Gesetzes so-
wie der anteiligen Abdeckung der 

Hier werden Pumpspeicherkraftwerke bevorzugt. Um alle Speicher-
technologien diskriminierungsfrei zu behandeln, sollte das Wort 
Pumpspeicherkraftwerk durch Speicherkraftwerk ersetzt werden. So-
mit werden gleiche Marktbedingungen für die unterschiedlichen Tech-
nologien geschaffen. 
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der EAG-Förderabwicklungsstelle 
gemäß § 65 dient; 

Aufwendungen der EAG-Förderab-
wicklungsstelle gemäß § 65 dient; 

69 (1) (1) Von allen an das öffentliche 
Elektrizitätsnetz angeschlossenen 
Endverbrauchern, mit Ausnahme 
von Pumpspeicherkraftwerken, ist 
eine Erneuerbaren-Förderpau-
schale in Euro pro Zählpunkt zu 
leisten, [….] 

(1) Von allen an das öffentliche 
Elektrizitätsnetz angeschlossenen 
Endverbrauchern, mit Ausnahme 
von Speicherkraftwerken, ist eine 
Erneuerbaren-Förderpauschale in 
Euro pro Zählpunkt zu leisten, [….] 

Hier werden Pumpspeicherkraftwerke bevorzugt. Um alle Speicher-
technologien diskriminierungsfrei zu behandeln, sollte das Wort 
Pumpspeicherkraftwerk durch Speicherkraftwerk ersetzt werden. So-
mit werden gleiche Marktbedingungen für die unterschiedlichen Tech-
nologien geschaffen. 

71 (1) Zur Abdeckung der Aufwendungen 
der EAG-Förderabwicklungsstelle 
gemäß § 65 Abs. 1, abzüglich der 
durch die Erneuerbaren-Förder-
pauschale vereinnahmten Mittel, 
ist von allen an das öffentliche 
Elektrizitätsnetz angeschlossenen 
Endverbrauchern, mit Ausnahme 
von Pumpspeicherkraftwerken, 
[…] 

Zur Abdeckung der Aufwendungen 
der EAG-Förderabwicklungsstelle 
gemäß § 65 Abs. 1, abzüglich der 
durch die Erneuerbaren-Förderpau-
schale vereinnahmten Mittel, ist 
von allen an das öffentliche Elektri-
zitätsnetz angeschlossenen Endver-
brauchern, mit Ausnahme von Spei-
cherkraftwerken, [….] 

Hier werden Pumpspeicherkraftwerke bevorzugt. Um alle Speicher-
technologien diskriminierungsfrei zu behandeln, sollte das Wort 
Pumpspeicherkraftwerk durch Speicherkraftwerk ersetzt werden. So-
mit werden gleiche Marktbedingungen für die unterschiedlichen Tech-
nologien geschaffen. 

55 (1) [….] auf einer Freifläche, mit Aus-
nahme einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche oder einer Fläche 
im Grünland, sofern sie nicht eine 
speziell für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage vorgesehene 
Widmung aufweist, [….] 

 Photovoltaikanlagen auf Gebäuden und auf bereits versiegelten Bo-
den (Parkplätze, Verkehrsanlagen, …) muss die höchste Priorität gege-
ben werden. Die Freiflächenanlagen dürfen in keiner Konkurrenz zur 
(direkten und indirekten) Lebensmittelproduktion stehen und dürfen 
somit nicht auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden. 

  Teilnahme an Marktprämie und In-
vestitionszuschuss gleichzeitig 

Ist die Teilnahme an der Marktprämie und Investitionszuschuss gleich-
zeitig möglich? 

54 (1) Auf Antrag können Anlagen und 
Stromspeicher gemäß [….] 

Definition Stromspeicher Der Begriff Stromspeicher muss definiert werden. Es sollten alle 
Technologien, die es ermöglichen Strom zu speichern in diese Be-
griffsdefinition einbezogen werden. 

37/SN
-58/M

E
 X

X
V

II. G
P - Stellungnahm

e zu E
ntw

urf (elektr. überm
ittelte V

ersion)
18 von 22

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Seite 19 von 22 
 

55 (1) 3. auf einer Freifläche, mit Aus-
nahme einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche oder einer Flä-
che im Grünland, sofern sie nicht 
eine speziell für die Errichtung ei-
ner Photovoltaikanlage vorgese-
hene Widmung aufweist, 

3. auf einer Freifläche, mit Aus-
nahme einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche oder einer Fläche im 
Grünland, sofern sie nicht eine spe-
ziell für die Errichtung einer Photo-
voltaikanlage vorgesehene Wid-
mung aufweist oder eine Doppel-
nutzung der Landwirtschaftlichen 
Fläche möglich ist, 

Es gibt diverse Agri-Photovoltaik-Konzepte die die Doppelnutzung 
von Landwirtschaft und Photovoltaik ermöglichen. Solche Projekte 
ermöglichen immer noch die Nahrungsmittelproduktion. Da diese 
Projekte meistens teurer sind sollten sie als innovative Projekte zäh-
len und einen Zuschlag erhalten. 

 

1.2 Stellungnahmen zum ElWog2010 Entwurf 

Paragraf Originaltext Änderungsvorschlag Begründung/Information/Offene Fragen 

16b [….] (siehe Entwurf) Zu komplex, die Komplexität und die 
bürokratischen Hürden in der Um-
setzung und Betrieb sollten redu-
ziert werden. Z.B. die Gründung ei-
ner eigenen Organisation. 

Da die Komplexität und die bürokratischen Hürden zu hoch sein, wer-
den viele potenzielle Projekte nicht umgesetzt werden. Hier sollte 
man die Umsetzung so einfach wie möglich machen und die Komple-
xität reduzieren. 

54 (3) Für den Anschluss von Photovol-
taikanlagen mit einer Engpassleis-
tung bis 100 kW ist ein pauschales 
Anschlussentgelt zu verrechnen. 
Dieses beträgt bei Photovoltaik-
anlagen mit einer Engpassleistung 
bis 20 kW 10 Euro pro kW und bei 
Photovoltaikanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 20 
kW bis 100 kW 30 Euro pro kW. 
[….] 

Für den Anschluss von Photovolta-
ikanlagen mit einer Engpassleistung 
bis 100 kW ist ein pauschales An-
schlussentgelt zu verrechnen. Die-
ses beträgt bei Photovoltaikanlagen 
für die ersten 20 kW Engpassleis-
tung 10 Euro pro kW und jedes 
weitere kW bis 100 kW Engpass-
leistung 30 Euro pro kW. [….] 

Hier muss eine Staffelung vorgesehen werden, sodass die ersten 20 
kW mit 10 €/kW und von 21 kW bis 100 kW mit 30 €/kW abgegolten 
werden. Ansonsten wird eine Anlage mit 21 kW unverhältnismäßig 
teuer im Vergleich zu einer Anlage mit 20 kW. 

54 (3) Für den Anschluss von Photovol-
taikanlagen mit einer Engpassleis-
tung bis 100 kW ist ein pauschales 

Senkung der Anschlusspauschalen Die vorgeschlagenen Pauschalen sind höher als die Entgelte die der-
zeit gezahlt werden müssen, deswegen müssen sie an das derzeitige 
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Anschlussentgelt zu verrechnen. 
Dieses beträgt bei Photovoltaik-
anlagen mit einer Engpassleistung 
bis 20 kW 10 Euro pro kW und bei 
Photovoltaikanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 20 
kW bis 100 kW 30 Euro pro kW. 
[….] 

Preisniveau angepasst werden, damit die neuen Projekte gegenüber 
bereits gebauten gleichbehandelt werden. 

54 (3) 
17a (6) 

Für den Anschluss von Photovol-
taikanlagen mit einer Engpassleis-
tung bis 100 kW ist ein pauschales 
Anschlussentgelt zu verrechnen. 
Dieses beträgt bei Photovoltaik-
anlagen mit einer Engpassleistung 
bis 20 kW 10 Euro pro kW und bei 
Photovoltaikanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 20 
kW bis 100 kW 30 Euro pro kW. 
[….] 
 
Photovoltaikanlagen mit einer 
Engpassleistung bis 20 kW, die 
über einen bestehenden An-
schluss als Entnehmer an das Netz 
angeschlossen werden, sind zu 
100% des vereinbarten Ausmaßes 
der Netznutzung (§ 55) an das 
Verteilernetz anzuschließen, ohne 
dass hiefür ein zusätzliches Netz-
zutrittsentgelt anfällt. Diese Anla-
gen haben – unbeschadet der gel-
tenden Marktregeln sowie der 
Anwendung des § 54 Abs. 3 – ein 

Für den Anschluss von Photovolta-
ikanlagen mit einer Engpassleistung 
bis 100 kW ist ein pauschales An-
schlussentgelt zu verrechnen. Die-
ses beträgt bei Photovoltaikanlagen 
mit einer Engpassleistung bis 20 kW 
0 Euro pro kW und bei Photovolta-
ikanlagen mit einer Engpassleistung 
von mehr als 20 kW bis 100 kW 30 
Euro pro kW. [….] 
 

§ 54 (3) steht im Widerspruch zu § 17a (6). § 54 (3) muss an § 17a (6) 
angepasst werden 
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Recht auf Einspeisung der eigen-
erzeugten Energie in das Netz im 
Ausmaß von bis zu 100% des ver-
einbarten Ausmaßes der Netznut-
zung.“ 

16b (3) [….] kleine Unternehmen, sofern 
die Teilnahme nicht deren ge-
werbliche oder berufliche Haupt-
tätigkeit ist. [….] 

 Bitte um Definition der beruflichen Haupttätigkeit 
 

111 (3) Anlagen zur Umwandlung von 
Strom in Wasserstoff oder synthe-
tisches Gas, die erstmals ab 1. 
Jänner 2019 in Betrieb genom-
men werden, haben ab Inbetrieb-
nahme für 10 Jahre bei Teilnahme 
der Anlage am Regelreservemarkt 
oder am Engpassmanagement für 
den Bezug von erneuerbarer 
elektrischer Energie 50% der an-
fallenden Netznutzungsentgelte 
und Netzverlustentgelte zu ent-
richten.“ 

Anlagen zur Umwandlung von 
Strom in Wasserstoff oder syntheti-
sches Gas, die erstmals ab 1. Jänner 
2019 in Betrieb genommen wer-
den, haben ab Inbetriebnahme für 
15 Jahre bei Teilnahme der Anlage 
am Regelreservemarkt oder am 
Engpassmanagement für den Bezug 
von erneuerbarer elektrischer Ener-
gie keine der anfallenden Netznut-
zungsentgelte und Netzverlustent-
gelte zu entrichten.“ 

Hier gibt es im Vergleich zu § 111 (4) eine Diskriminierung. Durch die 
Änderungen wird diese Diskriminierung entfernt. 

111 (4) Pumpspeicherkraftwerke, die 
erstmals ab 1. Jänner 2019 in Be-
trieb genommen werden, haben 
ab Inbetriebnahme für 15 Jahre 
keine der für den Bezug elektri-
scher Energie verordneten Netz-
nutzungsentgelte und Netzverlus-
tentgelte zu entrichten. 

Speicherkraftwerke, die erstmals 
ab 1. Jänner 2019 in Betrieb ge-
nommen werden, haben ab Inbe-
triebnahme für 15 Jahre keine der 
für den Bezug elektrischer Energie 
verordneten Netznutzungsentgelte 
und Netzverlustentgelte zu entrich-
ten. 

Hier werden Pumpspeicherkraftwerke bevorzugt. Um alle Speicher-
technologien diskriminierungsfrei zu behandeln, sollte das Wort 
Pumpspeicherkraftwerk durch Speicherkraftwerk ersetzt werden. So-
mit werden gleiche Marktbedingungen für die unterschiedlichen 
Technologien geschaffen. 
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78 (7) [….] Dabei sind je nach Wirkungs-
grad der Anlagen die Herkunfts-
nachweise entsprechend zu lö-
schen. […] 

 Wie wird dieser Wirkungsgrad für die verschiedenen Technologien 
berechnet? Es wird einen eindeutige Definition des Wirkungsgrades 
gefordert. Es müssen eindeutige Systemgrenzen (z.B. Leistungselekt-
ronik, Stack, Stromquellen, Umwälzpumpen, …) des Elektrolyse-Pro-
zesses definiert werden. 

78 (7)  Förderung der Umwandlung von 

Strom in Wasserstoff oder syntheti-
sches Gas, 

Durch Erhöhung des Systemwirkungsgrades z.B. durch Abwärmenut-
zung sollte ein höherer Fördersatz (ct/kWh) ausgezahlt werden. 
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